
   

G A N T B E D I N G U N G E N  
für die Holzgant der Vereinigung Bodenseeholz vom 1. März 2011 
 

Das Holz wird gemäss den nachfolgenden Gantbedingungen öffentlich versteigert. Die Abgabe 
eines schriftlichen oder mündlichen Gebotes bedeutet gleichzeitig die Anerkennung dieser 
Gantbedingungen. 
 

1. Das Holz wird in Losen versteigert. Die Angebote werden in CHF pro m3 formuliert. 
Nachgebote haben mindestens CHF 10.- zu betragen 

 

2. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Meistbietenden. Der jeweils Meistbie-
tende ist für sein letztes Angebot haftbar. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, das Holz 
bei ungenügenden Angeboten nicht zuzuschlagen. 

 

3. Nach erfolgtem Zuschlag liegt das verkaufte Holz auf Risiko und Gefahr des Käufers im 
Wald. 

 

4. Das gekaufte Holz muss bis Ende Oktober 2011 aus dem Wald abgeführt werden. Auf 
Wunsch des Käufers wird das Holz gespritzt. Die Kosten betragen CHF 3.--  pro m3. 

 

5. Für das in den Masslisten angeführte Mass wird Garantie übernommen. Einwände müssen 
dem zuständigen Förster vor der Abfuhr des Holzes mitgeteilt werden. Offensichtliche 
Messfehler müssen gegenseitig mitgeteilt werden. Gültig ist das korrekte Mass. Im Übrigen 
wird jede Sachmängelhaftung wegbedungen. 

 

6. Für Schäden, die durch unsachgemässe Benutzung der Waldstrassen sowie beim Laden 
oder Verschieben des Holzes verursacht werden, wird Schadenersatz verlangt. 

 

7. Auf Wunsch des Käufers wird das FSC-Zertifikat mitgeliefert. Der Aufpreis beträgt CHF 3.- 
pro m3. 

 

8. Gerichtsstand bei Streitigkeiten ist Brunnadern. 
 
 

Rechnungstellung / Bezahlung  
 

1. Das gekaufte Holz muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung bezahlt werden. 
Bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen wird 2 % Skonto gewährt  
(30 Tage netto). 
Für rückständige Geldbeträge wird vom Zahlungstermin an ein Verzugszins von 5 % be-
rechnet. 

 

2. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, vor der Abfuhr die Bezahlung des Holzes oder die 
Sicherstellung des Geldbetrages zu verlangen. 

 

3. Die Holzmarkt Ostschweiz AG ist der Mehrwertsteuer unterstellt. Das Holz ist 
Mehrwertsteuerpflichtigt  und wird  mit 8.0% MWSt belastet. 

 

4. Für Holz, welches an ausländische Käufer verkauft wird, werden die Ausfuhrdokumente zur 
Verfügung gestellt und mit der Rechnung verschickt. Ein Original-Exemplar der Ausfuhr-
papiere muss umgehend der Holzmarkt Ostschweiz AG zugestellt werden. Wird dies 
unterlassen, wird der gesamte MwSt-Betrag nachgefordert. 

 
 
 
                                                              
 

Brunnadern, 15. Februar 2011                                   Holzmarkt Ostschweiz AG 


